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Zitat

Original von _Malina_

Musst dich nur mit dem Gedanken anfreunden, dass du nach deiner Auszeit nicht an
die Schule zurückkehren kannst, aber das liegt ja nicht an deinem individuellen Fall,
sondern ist generell so.

Das ist nicht in jedem Bundesland so. In NRW kommt man beispielsweise an seine Schule
zurück, wenn man nicht länger als ein Jahr wegen Elternzeit beurlaubt war.
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